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Münsterländische Familiengestaltung mit Grundherrn
und Sippenhilfe im 16. Jahrhundert 

Von Fr. v. K 1 o c k e. 

Wie das wichtigste der genealogischen Gebilde, mit denen die Fami
lienforschung sich beschäftigt, wie eben die Familie jeweils im Lauf der 
Jahrhunderte gestaltet worden ist, hat merkwürdigerweise bislang wenig 
Beachtung gefunden. Beobac:htungen zur Sache, die an sich auch beim Sam
meln von Namen und Daten gemacht werden konnten, gerieten doch bei 
deren Verwertung sozusagen in die zweite Linie. Eben deswegen ist es 
nützlich, einmal planmäßig geeignetes Demonstrationsmaterial vorzuführen, 
welffies die in der Vergangenheit bei der Familiengründung und Familien
gestaltung wirksamen Kräfte würdigen läßt. 

Die erste dieser Kräfte lag bei der familien- und sippenhaften Gemein
sdlaft, deren Wurzeln noch aus der germanischen Vorzeit stammten. Die 
Familie, die Sippe, ja in bestimmten Gegenden und Bevölkerungsschichten 
auch das Geschlecht, hier verstanden als die Gesamtheit der jeweils gleich
zeitig bestehenden Familien eines bestimmten Geschlechtes (einer gens), 
bildeten Schutzverbände, die ihre Angehörigen in rechUichen, personen
standsmäßigen und wirtschaftlichen Angelegenheiten zu unterstützen ver
pflichtet waren. Sie leiteten aus dieser Pflicht freilich auch das Recht einer 
Art Aufsichts- und Bestimmungsbefugnis über die Mitglieder ab; die Gesund
erhaltung ihrer Familien war für sie in jeder Hinsicht von erheblicher Be
deutung. Sie konnten daher denjenigen, der sich seiner Familie und also 
auch des übergeordneten gentilizischen Gebildes als unwürdig erwies, aus 
der Gemeinschaft ausschließen und ihn hierdurch zum "ungeschlachten 
Manne" (der keinem Geschlecht mehr angehörte) machen. Sonst aber ge
währten sie Hilfeleistung gerade .in Notlagen bereitwillig und weitgehend, 
insbesondere gegenüber Witwen und Waisen. Wo sich uralte gentilizische 
Ordnungen erhalten konnten, wie z. B. im altsächsischen Holstein, galt das 
bis weit über das Mittelalter hinaus.1

) 

Eine zweite ähnlich gerichtete Kraft kam für bestimmte bäuerliche 
Kreise aus der Grundherrschaft her. Die Grundherren hatten ebenfalls ein 
wohlverstandenes Interesse daran, daß sich die Familien, die grundherrliche 

1) Beispielhaft dafür sind z. B. die Darlegungen in der Arbeit von Joh. Köhler , Die 
Struktur der Dithmarscher Geschlechter, Kieler jur. Diss. 1915, und in der dort angegebenen 
weiteren einschlägigen Literatur. Ferner z. B. die nachgelassene Arbeit von P. J . Fr. Boysen, 
Ueber die Dithmarscher Geschlechtsbündnisse, hrsg. von H. Höhnk, in: Zeitschrift für nie
dersächsische Familiengeschichte, Jg. 3, 1921, S. 49 bzw. 53 ff. 
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